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 Veröffentlicht am 21.05.2007

Norm

ZPO §63

Rechtssatz

Die Verfahrenshilfe für einen Abwesenden (Erben) ist nicht deshalb o7enbar aussichtslos, weil der bereits bestellte

Abwesenheitskurator (oder der Erbenkurator) nicht in der Lage ist, den vollen Namen des Abwesenden sowie dessen

Geburtsdatum und Adresse zu nennen, sofern nur sicher gestellt ist, dass die Möglichkeit der Identi;zierung des

Abwesenden gegeben ist.
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